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Artikel 15.35. Verstoß gegen rechtliche Regelungen zum Entgegenwirken einer 

unrechtmäßigen Nutzung von Insiderinformationen und Marktmanipulation 

1. Die Nicht- oder Schlechterfüllung durch die für die Offenlegung von 

Insiderinformationen zuständigen Person ihrer Pflicht zur Veröffentlichung 

von Insiderinformationen, ausgenommen Fälle gemäß Artikel 15.19 des 

jeweiligen Gesetzbuches, 

zieht nach sich folgende Verwaltungsstrafen: eine Geldstrafe in Höhe 

von 20.000 bis 30.000 Rubel oder eine Untersagung der Dienstleistung für die 

Dauer von bis zu einem Jahr für Amtspersonen; eine Geldstrafe in Höhe 

von 500.000 bis 700.000 Rubel für juristische Personen. 

2. Die Nicht- oder Schlechterfüllung durch die für die Führung der Insiderliste 

zuständigen Personen ihrer Pflicht zur Führung der Insiderliste sowie zur 

Benachrichtigung von Personen, die auf der Insiderliste stehen,  

zieht nach sich folgende Verwaltungsstrafe: eine Geldstrafe in Höhe 

von 20.000 bis 30.000 Rubel für Amtspersonen und in Höhe von 300.000 bis 

500.000 Rubel für juristische Personen. 

3. Die Nicht- oder Schlechterfüllung durch Insider ihrer Pflicht zur 

Benachrichtigung der Zentralbank der Russischen Föderation über die von 

ihnen getätigten Transaktionen mit Finanzinstrumenten, Fremdwährungen 

und/oder Waren (in der Fassung des Föderalen Gesetzes Nr. 249-FZ 

vom 23. Juli 2013),  

zieht nach sich folgende Verwaltungsstrafe: eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 

bis 5.000 Rubel für Zivilpersonen, in Höhe von 20.000 bis 30.000 Rubel für 

Amtspersonen und in Höhe von 300.000 bis 500.000 Rubel für juristische 

Personen. 

4. Die Nicht- oder Schlechterfüllung durch beauftragte Person ihrer Pflicht zur 

Umsetzung rechtlich geregelter Maßnahmen, die auf die Verhinderung, 

Aufdeckung und Unterbindung von Marktmissbrauch an Finanz- und 

Warenmärkten ausgerichtet sind,  

zieht nach sich folgende Verwaltungsstrafen: eine Geldstrafe in Höhe 

von 20.000 bis 30.000 Rubel oder eine Untersagung der Dienstleistung für die 

Dauer von bis zu einem Jahr für Amtspersonen; eine Geldstrafe in Höhe 

von 300.000 bis 700.000 Rubel für juristische Personen. 


